
CORPORATE 
GOVERNANCE BERICHT
Der Vorstand und Aufsichtsrat berichten nachfolgend in der 
Erklärung zur Unternehmensführung gemäß §§ 289f 1 und 
315d HGB über die Corporate Governance der Gesellschaft. 
Die Erklärung zur Unternehmensführung und die übernahme-
rechtlichen Angaben gemäß §§ 289a Abs. 1 1, 315a Abs. 1 1 
HGB sind auch Bestandteil des zusammengefassten Lage-
berichts 2. Sowohl der Vorstand als auch der Aufsichtsrat 
legen großen Wert auf gute Unternehmensführung und 
orien tieren sich dabei an den Empfehlungen des Deutschen 
Corporate Governance Kodex (nachfolgend: „DCGK“).

1.  ENTSPRECHENSERKLÄRUNG GEMÄSS  
§ 161 AKTG

Vorstand und Aufsichtsrats haben im Dezember 2020 die 
jährliche Entsprechenserklärung gemäß § 161 AktG wie folgt 
abgegeben:

Vorstand und Aufsichtsrat der home24 SE erklären, dass 
die home24 SE (die „Gesellschaft“) den Empfehlungen des 
Deutschen Corporate Governance Kodex in der Fassung vom 
7. Februar 2017, bekannt gemacht vom Bundesjustizministe-
rium der Justiz und für Verbraucherschutz im amtlichen Teil 
des Bundesanzeigers am 24. April 2017 (nachfolgend „DCGK 
2017“) seit der zuletzt im Dezember 2019 abgegebenen Ent-
sprechenserklärung mit Ausnahme der nachstehend genann-
ten Abweichungen entsprochen hat:

Ziffer 4.2.3 Abs. 2, Sätze 4, 6 und 7 DCGK 2017

Der DCGK 2017 empfiehlt, bei der Ausgestaltung der vari-
ablen Vergütungsbestandteile des Vorstands sowohl positi-
ven als auch negativen Entwicklungen Rechnung zu tragen. 
Außerdem soll die Vergütung des Vorstands insgesamt und 
hinsichtlich ihrer variablen Vergütungsbestandteile betrags-
mäßige Höchstgrenzen aufweisen. Die variablen Vergütungs-
teile sollen auf anspruchsvolle, relevante Vergleichsparame-
ter bezogen sein. 

Die dem Vorstand auf der Grundlage des Long Term Incen-
tive Plan 2019 („LTIP“) und dem Virtual Option Program 
2013/2014 („VSOP“) gewährte variable Vergütung ist an die 
Erfüllung bestimmter Bedingungen geknüpft und in ihrem 
wirtschaftlichen Wert von der Entwicklung des Aktienkurses 
der Gesellschaft abhängig. Allerdings sehen die entspre-
chenden Bedingungen neben der Knüpfung an den Aktien-
kurs keine expliziten Rechtsfolgen bei negativen Entwick-
lungen der Gesellschaft vor. Außerdem enthalten die VSOP 
Bedingungen keine Vergleichsparameter und die vorgesehe-
nen Parameter und Erfolgsbedingungen in den Bedingungen 
des LTIP genügen möglicherweise den DCGK 2017 Empfeh-
lungen hinsichtlich ihres Anspruchs nicht. Gleichwohl ist der 
Aufsichtsrat der Auffassung, dass die variable Vergütung des 
Vorstands ausgewogen und angemessen ist. Aus Sicht des 
Aufsichtsrates ist die variable Vergütung hinreichend auf die 
langfristige positive Entwicklung der Gesellschaft ausgerich-
tet, da sie an die Entwicklung des Aktienkurses und die Erfül-
lung von langfristigen Zielen geknüpft ist.

Die Gewährung der Gesamtvergütung sowie von Perfor-
mance Shares an Vorstandsmitglieder unter dem LTIP erfolgte 
im Berichtszeitraum jeweils mit betragsmäßigen Höchstgren-
zen. Allerdings haben Vorstandsmitglieder teilweise noch 
ältere Ansprüche aus dem VSOP und dem LTIP, die keine 
betragsmäßigen Höchstgrenzen aufweisen. 

Ziffer 4.2.3 Abs. 4 Sätze 1 und 3 DCGK 2017

Der DCGK 2017 empfiehlt, dass bei Abschluss von Vorstands-
dienstverträgen darauf geachtet werden soll, dass Zahlungen 
an ein Vorstandsmitglied bei vorzeitiger Beendigung der Vor-
standstätigkeit einschließlich Nebenleistungen den Wert von 
zwei Jahresvergütungen nicht überschreiten (Abfindungs-
Cap) und nicht mehr als die Restlaufzeit des Anstellungsver-
trags vergüten. Für die Berechnung des Abfindungs-Caps soll 
auf die Gesamtvergütung des abgelaufenen Geschäftsjahres 
und gegebenenfalls auch auf die voraussichtliche Gesamt-
vergütung für das laufende Geschäftsjahr abgestellt werden.

Die derzeitigen Vorstandsdienstverträge enthalten keine 
Regelungen zu Zahlungen bei ihrer vorzeitiger Beendigung 
und sehen dementsprechend auch keine Abfindungs-Caps vor.

¹ Normen jeweils in der Fassung vor Inkrafttreten des ARUG II gemäß Art. 83 Abs. 1 EGHGB.
2 Die Erklärung zur Corporate Governance gemäß §§ 289f1 und 315d HGB sind ungeprüfter  
 Bestandteil des zusammengefassten Lageberichts.
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Ziffer 5.4.1 Abs. 2 Satz 2 DCGK 2017

Der DCGK 2017 empfiehlt, dass der Aufsichtsrat für seine 
Zusammensetzung im Rahmen der unternehmensspezi-
fischen Situation die internationale Tätigkeit des Unter-
nehmens, potenzielle Interessenkonflikte, die Anzahl der 
unabhängigen Aufsichtsratsmitglieder im Sinn von Ziffer 5.4.2 
DCGK 2017, eine festzulegende Altersgrenze und eine festzu-
legende Regelgrenze für die Zugehörigkeitsdauer zum Auf-
sichtsrat sowie Vielfalt (Diversity) angemessen berücksichtigt.

Der Aufsichtsrat hat im Berichtszeitraum keine Regelgrenze 
für die Zugehörigkeitsdauer zum Aufsichtsrat festgelegt, da 
auch und gerade Aufsichtsratsmitglieder mit langjähriger 
Erfahrung ihre Aufgabe hervorragend ausüben können.

Ziffer 7.1.2 Satz 3 DCGK 2017

Der DCGK 2017 empfiehlt, dass der Konzernabschluss und der 
Konzernlagebericht binnen 90 Tagen nach Geschäftsjahres-
ende und die verpflichtenden unterjährigen Finanzinforma-
tionen binnen 45 Tagen nach Ende des Berichtszeitraums 
öffentlich zugänglich sein sollen.

Die Gesellschaft hat die Frist für die Veröffentlichung des 
Konzernabschlusses und des Konzernlageberichts nicht ein-
gehalten, um Finanzinformationen von höchster Qualität 
gewährleisten zu können.

Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft erklären, dass die 
Gesellschaft den Empfehlungen des Deutschen Corporate 
Governance Kodex in der Fassung vom 16. Dezember 2019, 
bekannt gemacht vom Bundesministerium der Justiz und für 
Verbraucherschutz im amtlichen Teil des Bundesanzeigers am 
20. März 2020 (nachfolgend „DCGK 2020“) mit folgenden 
Ausnahmen entspricht und auch in Zukunft entsprechen wird:

Empfehlungen zur Vergütung in Abschnitt G.I 
DCGK 2020

Die Empfehlungen zur Vergütung des Vorstands in Abschnitt 
G.I des DCGK 2020 stehen in engem Zusammenhang mit  den 
Änderungen des Aktiengesetzes im Rahmen des Geset zes zur 
Umsetzung der zweiten Aktionärsrechterichtlinie  („ARUG II“). 
Die Gesellschaft macht von den darin vorgesehenen Über-
gangsregelungen Gebrauch und wird der ordentlichen 
Hauptversammlung 2021 ein neues Vergütungssystem für 
den Vorstand zur Billigung vorlegen. 

Dieses neue Vergütungssystem soll grundsätzlich die Emp-
fehlungen in Abschnitt G.I des DCGK 2020 umsetzen. Mög-
licherweise erfüllt das neue Vergütungssysteme jedoch nicht 
vollständig die Empfehlungen G.7 DCGK 2020 und G.9 DCGK 
2020. Es ist geplant, die Umsetzung der Unternehmensstra-
tegie für ein langfristiges und nachhaltiges Wachstum der 
Gesellschaft dadurch sicherzustellen, dass für die Vorstands-
mitglieder jeweils zu Beginn eines Geschäftsjahres ambiti-
onierte Leistungskriterien für den Jahresbonus festgelegt 
werden, die sich – neben operativen – auch an strategischen 
Zielsetzungen orientieren. Nach Ablauf des Geschäftsjahres 
soll der Aufsichtsrat in Abhängigkeit von der Zielerreichung 
die Höhe des individuellen Jahresbonus festlegen. Daneben 
soll die langfristig orientierte variable Vergütung unter dem 
LTIP der Gesellschaft treten, die den langfristigen Unterneh-
menserfolg und die langfristige Kursentwicklung und damit 
auch ein nachhaltiges Wachstum im Sinne der Aktionäre 
honoriert. Hinsichtlich der langfristigen LTIP Vergütungskom-
ponente hält es der Aufsichtsrat nicht für sinnvoll, für jedes 
bevorstehende Geschäftsjahr Leistungskriterien festzulegen, 
da sich die Ausübbarkeit der LTIP Performance Shares nach 
den LTIP Bedingungen richtet und die Wertentwicklung der 
LTIP Performance Shares an die langfristige Wertentwicklung 
der Aktien der Gesellschaft geknüpft ist, ohne dass zusätz-
liche kurzfristige Ziele den Wert der Vergütung unter dem 
LTIP beeinflussen.

Im Einklang mit den Übergangsregelungen des ARUG II 
wird der Aufsichtsrat zukünftig die Vergütung des Vorstands 
in Übereinstimmung mit dem von der Hauptversammlung 
gebilligten Vergütungssystems festsetzen, wobei zuvor abge-
schlossene Vorstandsdienstverträge unberührt bleiben. 

Bereits jetzt erfüllt die Vergütung des Vorstands die wesent-
lichen Anforderungen des DCGK 2020 mit folgender Maß-
gabe: Teilweise sehen die aktuellen Vorstandsdienstverträge 
abweichend von der Empfehlung G.11 DCGK 2020 bisher 
keine Möglichkeit vor, eine variable Vergütung in begrün-
deten Fällen einzubehalten oder zurückzufordern. Zudem 
enthalten die aktuellen Vorstandsdienstverträge abwei-
chend von der Empfehlung G.16 DCGK 2020 teilweise keine 
Anrechnungsmöglichkeit der Vergütung von konzernfremden 
Aufsichtsratstätigkeiten. 
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2. CORPORATE GOVERNANCE

Die Unternehmensführung der Gesellschaft wird in erster 
Linie bestimmt durch die gesetzlichen Vorgaben, die Emp-
fehlungen des DCGK und die internen Unternehmensricht-
linien. Gute Corporate Governance im Sinne einer auf lang-
fristigen, nachhaltigen Unternehmenserfolg ausgelegten 
Unternehmensführung sind Vorstand und Aufsichtsrat ein 
wesentliches Anliegen.

Der nachhaltige Unternehmenserfolg hängt entscheidend 
davon ab, dass alle Mitarbeiter und Führungskräfte als 
Team zusammenarbeiten und sich dafür engagieren, dass 
die Kunden zufrieden sind. Vor diesem Hintergrund hat das 
Management der Gesellschaft gemeinsam einen Katalog mit 
Unternehmenswerten erstellt und innerhalb des Unterneh-
mens veröffentlicht. Diese Werte bilden das Fundament aller 
unternehmerischen Entscheidungen und für den alltäglichen 
Umgang aller Mitarbeiter und Führungskräfte untereinander. 
Auf der Karriere-Website https://home24.career.softgarden.
de/ sind die Unternehmenswerte öffentlich zugänglich.

Neben diesen Unternehmenswerten hat das Management 
zudem gemeinsam Führungsprinzipien erarbeitet. Diese Prin-
zipien wurden unternehmensintern kommuniziert, sodass für 
alle Mitarbeiter transparent ist, was home24 unter guter Mit-
arbeiterführung versteht. Bei diesen Führungsprinzipien ste-
hen gegenseitiger Respekt, Vertrauen und der Teamgedanke 
im Mittelpunkt.

Die Gesellschaft hat auf die besonderen Herausforderungen 
durch die COVID-19-Pandemie frühzeitig reagiert, hierbei 
standen insbesondere die Gesundheit der Mitarbeiter des 
Unternehmens sowie die Vermeidung von Ansteckungsher-
den aus Verantwortung gegenüber der Gemeinschaft im Mit-
telpunkt. Soweit es die jeweilige Tätigkeit zulässt, ist jedem 
Mitarbeiter der Gesellschaft seit Beginn der COVID-19-Pan-
demie die Möglichkeit eröffnet worden, im Home-Office zu 
arbeiten. In allen anderen Bereichen wurden ebenfalls früh-
zeitig Maßnahmen- und Schutzkonzepte implementiert sowie 
ständig weiterentwickelt und angepasst, um eine Infektions-
gefahr während der Arbeit so weit wie möglich zu reduzieren.

Die Gesellschaft hat zudem ein Compliance Management Sys-
tem eingerichtet, das Maßnahmen zur Einhaltung gesetzli-
cher Anforderungen sowie unternehmensinterner Richtlinien 
und Kodizes umfasst. Das Compliance Management System 
basiert auf einer Analyse von potenziellen Risiken, die sich 
aus rechtlichen Anforderungen, Strukturen und Abläufen, 
einer bestimmten Marktsituation oder in bestimmten Regio-
nen ergeben können. Intern können Vorfälle über die Com-
pliance-Hotline gemeldet werden. Die Mitarbeiter werden 
über die Hotline im Intranet, in der Antikorruptionsrichtlinie 
sowie auch im Rahmen des Onboarding-Prozesses informiert. 

Sie können sich außerdem an ihre jeweiligen Vorgesetzten 
sowie direkt an den Bereich  Governance, Risk and Compli-
ance (GRC) wenden.

Das Risikomanagementsystem des Konzerns regelt unter-
nehmensweit die Erfassung, Bewertung, Dokumentation und 
Berichterstattung sämtlicher Risiken (compliance, finanzielle, 
operative und strategische Risiken). Zuständig für das Com-
pliance- und Risikomanagement im Konzern ist der Bereich 
Governance, Risk and Compliance (GRC) mit unabhängigen 
Berichtslinien zum Vorstand und dem Aufsichtsrat der Gesell-
schaft. Im Geschäftsjahr 2020 wurde halbjährlich die Risikosi-
tuation der home24-Gruppe durch den Bereich  Governance, 
Risk and Compliance (GRC) an den Vorstand und den Prü-
fungsausschuss des Aufsichtsrats berichtet.

3.  ARBEITSWEISE UND ZUSAMMENSETZUNG 
VON VORSTAND, AUFSICHTSRAT UND 
DEREN AUSSCHÜSSEN

Die Gesellschaft hat als europäische Aktiengesellschaft 
(Societas Europaea – SE) gemäß deutschem Aktiengesetz, 
SE-Gesetz und SE-Verordnung mit Sitz in Berlin ein duales 
Führungssystem, bestehend aus Vorstand und Aufsichtsrat. 
Beide Organe arbeiten zum Wohl des Unternehmens eng und 
vertrauensvoll zusammen.

3.1. Arbeitsweise des Vorstands

Der Vorstand leitet das Unternehmen in eigener Verantwor-
tung im Unternehmensinteresse mit dem Ziel nachhaltiger 
Wertschöpfung nach Maßgabe der gesetzlichen Bestimmun-
gen, der Satzung der Gesellschaft und der Geschäftsordnung 
des Vorstands. Der Vorstand entwickelt die strategische Aus-
richtung des Unternehmens, stimmt sie mit dem Aufsichtsrat 
ab und sorgt für ihre Umsetzung. Zudem sorgt der Vorstand 
für die Einhaltung der gesetzlichen Bestimmungen und der 
unternehmensinternen Richtlinien und wirkt auf deren kon-
zernweite Beachtung hin (Compliance). Der Vorstand sorgt 
für ein angemessenes Risikomanagement und Risikocontrol-
ling im Unternehmen. Über alle für das Unternehmen rele-
vante Fragen der Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, 
Risikolage, Risikomanagement und der Compliance infor-
miert der Vorstand den Aufsichtsrat regelmäßig, zeitnah und 
umfassend.

Die Zusammenarbeit und Zuständigkeiten der Vorstandsmit-
glieder sind im Einzelnen durch die Geschäftsordnung des 
Vorstands geregelt. Jedes Vorstandsmitglied führt den ihm 
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zugewiesenen Geschäftsbereich im Rahmen der Vorstands-
beschlüsse in eigener Verantwortung. Die Geschäftsvertei-
lung war zum 31. Dezember 2020 wie folgt geregelt:

Marc Appelhoff

Finanzen (einschließlich Investor 
 Relations, Buchhaltung, Steuern), 
 Marketing (einschließlich Performance 
Marketing, Corporate Communication, 
Branding und Showrooms), Commercial 
(einschließlich Sortiment, Einkauf und 
 Pricing), Internationales (Brasilien), Recht

Brigitte Wittekind

Operations (einschließlich Lager,  
Logistik), Produktqualität und -sicher-
heit, Kundenservice, Outlets, Internes 
Kontrollsystem

Johannes Schaback

Technologie (einschließlich Informations-
technologie, Daten, IT-Sicherheit,  
Datenschutz, Warenwirtschaftssystem 
und digitales Einkaufserlebnis), Personal

Marc Appelhoff ist seit dem 1. Januar 2020 Vorsitzender des 
Vorstands. Unbeschadet dieser Geschäftsverteilung tragen 
die Mitglieder des Vorstands gemeinsam die Verantwortung 
für die gesamte Geschäftsführung. Sie arbeiten kollegial 
zusammen und unterrichten sich gegenseitig laufend über 
wichtige Maßnahmen und Vorgänge in ihren Geschäftsberei-
chen. Der Gesamtvorstand entscheidet gemeinsam in allen 
Angelegenheiten, in denen das Gesetz, die Satzung oder die 
Geschäftsordnung eine Entscheidung durch den Vorstand 
vorsieht, insbesondere über die Strategie des Unternehmens 
und wesentliche Fragen der Geschäftspolitik. Ausschüsse 
hat der Vorstand nicht eingerichtet. Nach den Vorgaben 
der Geschäftsordnung sollen Vorstandssitzungen regelmä-
ßig stattfinden. Sie müssen stattfinden, wenn das Wohl der 
Gesellschaft es erfordert.

Der Vorstandsvorsitzende sowie die übrigen Vorstandsmit-
glieder halten mit dem Aufsichtsrat und insbesondere mit 
dem Aufsichtsratsvorsitzenden regelmäßigen Kontakt, unter-
richten diesen über den Gang der Geschäfte und die Lage 
der Gesellschaft und ihrer Konzernunternehmen und beraten 
mit ihm die Strategie, Planung, Geschäftsentwicklung, Risi-
kolage, Risikomanagement und Compliance. Bei wichtigen 
Anlässen und bei geschäftlichen Angelegenheiten, die für die 
Beurteilung der Lage und Entwicklung sowie für die Leitung 
des Unternehmens von erheblichem Einfluss sein können, 
informiert der Vorstand den Aufsichtsrat bzw. den Vorsitzen-
den des Aufsichtsrats unverzüglich. Außerdem unterrichtet 
der Vorstand den Aufsichtsrat umfassend und holt sich ent-
sprechende Zustimmungen für bestimmte Geschäfte von 
grundlegender Bedeutung ein, für die die Satzung oder die 

Geschäftsordnung des Vorstands einen Zustimmungsvor-
behalt zugunsten des Aufsichtsrats oder einen seiner Aus-
schüsse vorsehen.

Die Mitglieder des Vorstands unterliegen während ihrer 
Zugehörigkeit zum Vorstand einem weitreichenden Wettbe-
werbs- und Nebentätigkeitsverbot. Über Ausnahmen hiervon 
entscheidet der Aufsichtsrat. Jedes Vorstandsmitglied muss 
Interessenkonflikte unverzüglich dem Vorsitzenden des Auf-
sichtsrats und Vorsitzenden des Vorstands offenlegen und 
die anderen Vorstandsmitglieder hierüber informieren.

Für die Mitglieder des Vorstands wurde eine D&O-Gruppen-
versicherung abgeschlossen. Für Einzelheiten wird auf die 
Angaben im Vergütungsbericht verwiesen.

3.2. Zusammensetzung des Vorstands

Der Vorstand besteht nach den Vorgaben der Satzung aus 
einem oder mehreren Mitgliedern. Der Aufsichtsrat bestimmt 
die Zahl der Vorstandsmitglieder, die erforderlichen Qualifi-
kationen sowie über die Besetzung der einzelnen Positionen 
durch geeignete Persönlichkeiten. Der Aufsichtsrat bestellt 
die Mitglieder des Vorstands für einen Zeitraum von höchs-
tens fünf Jahren. Der Aufsichtsrat kann einen Vorsitzenden 
des Vorstands sowie einen stellvertretenden Vorsitzenden 
ernennen. Im Geschäftsjahr 2020 bestand der Vorstand aus 
den folgenden Mitgliedern

Marc Appelhoff (Vorsitzender)

Brigitte Wittekind

Johannes Schaback

Der Aufsichtsrat hat am 30. Mai 2018 gemäß § 111 Abs. 5 AktG 
eine Zielgröße von 25 % für den Frauenanteil im Vorstand fest-
gelegt, die innerhalb von fünf Jahren (also bis zum 30. Mai 
2023) erreicht werden soll. Im Geschäftsjahr 2020 wurde 
diese Zielgröße erreicht, da der Frauenanteil im Vorstand 
33,33 % betrug. 

Bei zukünftigen Veränderungen im Vorstand soll weiterhin auf 
Vielfalt geachtet werden, da Vielfalt in Führungsgremien zum 
Erfolg des Unternehmens beitragen kann. Gleichwohl wird 
der Aufsichtsrat wie bisher in erster Linie Vorstandsmitglieder 
nach ihrer fachlichen und persönlichen Eignung ohne Rück-
sicht auf ihr Geschlecht oder beispielsweise ihre Herkunft aus-
wählen. Obwohl auch das Alter einer Person grundsätzlich 
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für die Beurteilung der fachlichen Eignung unerheblich ist, 
hat der Aufsichtsrat eine Altersgrenze von 66 Jahren für Vor-
standsmitglieder der Gesellschaft festgelegt.

3.3. Arbeitsweise des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei der 
Leitung des Unternehmens regelmäßig. Er ist – wie unter 
Punkt 3.1 dargestellt – in Entscheidungen von grundlegen-
der Bedeutung für das Unternehmen eingebunden und arbei-
tet vertrauensvoll mit den übrigen Organen der Gesellschaft, 
insbesondere dem Vorstand, zusammen. Der Aufsichtsrat 
bestellt und entlässt die Mitglieder des Vorstands. Gemein-
sam mit dem Vorstand sorgt der Aufsichtsrat für eine lang-
fristige Nachfolgeplanung. Zu diesem Zweck erfolgt ein Aus-
tausch über potentielle interne und externe Kandidaten, die 
innerhalb der Gesellschaft Führungspositionen wahrnehmen 
könnten. Der Aufsichtsrat überwacht ständig die ordnungs-
gemäße Funktion des Vorstands und zieht notwendige lang-
fristige Änderungen des Gremiums und seiner Besetzung in 
Betracht.

Die Rechte und Pflichten des Aufsichtsrats richten sich im Ein-
zelnen nach den gesetzlichen Bestimmungen, der Satzung 
und der Geschäftsordnung für den Aufsichtsrat. Die Arbeit 
des Aufsichtsrats findet sowohl im Plenum als auch in Aus-
schüssen statt, deren jeweilige Vorsitzenden dem Gesamt-
aufsichtsrat über die Ausschusstätigkeit berichten.

Auf der Grundlage einer im November 2019 durchgeführ-
ten Selbstevaluation hat der Aufsichtsrat beschlossen, seine 
Geschäftsordnung mit Wirkung ab dem 1. Januar 2020 anzu-
passen und insbesondere in Übereinstimmung mit den Emp-
fehlungen des DCGK eine Altersgrenze von 75 Jahren für 
seine Mitglieder einzuführen und den Vergütungsausschuss 
abzuschaffen. 

Der Aufsichtsrat hat im November 2020 erneut eine Selbst-
evaluation vorgenommen. Zu diesem Zweck haben die Auf-
sichtsratsmitglieder im Vorfeld der Sitzung des Aufsichtsrats 
am 9. November 2020 jeweils einen Fragebogen mit Fragen 
zu der Zusammenarbeit im Aufsichtsrat und mit dem Vorstand 
sowie zu seiner personellen und inhaltlichen Ausrichtung aus-
gefüllt. Auf Grundlage der Ergebnisse hat der Aufsichtsrat 
in seiner Sitzung am 9. November 2020 umfassend erörtert, 
inwieweit der Aufsichtsrat insgesamt und seine Ausschüsse 
ihre Aufgabe erfüllen. Insgesamt wurde die Arbeit des Auf-
sichtsrats und seiner Ausschüsse als effizient bewertet. Zur 
weiteren Verbesserung seiner Tätigkeit und um den Erfor-
dernissen des Deutschen Corporate Governance Kodex 
gerecht zu werden, hat sich der Aufsichtsrat am 22. Dezem-
ber 2020 eine neue Geschäftsordnung gegeben, die unter 
https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/
German/4400/corporate-governance.html veröffentlicht ist.

Nach den Vorgaben der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats 
muss der Aufsichtsrat mindestens eine Sitzung im Kalender-
vierteljahr abhalten. Weitere Sitzungen sind einzuberufen, 
wenn dies erforderlich ist. Beschlüsse des Aufsichtsrats kön-
nen auch außerhalb von Sitzungen, insbesondere im Umlauf-
verfahren, gefasst werden. Der Aufsichtsrat beurteilt regel-
mäßig, wie wirksam der Aufsichtsrat insgesamt und seine 
Ausschüsse ihre Aufgaben erfüllen und ob eine Selbstbe-
urteilung durchgeführt werden soll. Gegenstand der Selbst-
beurteilung sind neben vom Aufsichtsrat festzulegenden 
qualitativen Kriterien insbesondere die Verfahrensabläufe 
im Aufsichtsrat sowie die rechtzeitige und inhaltlich ausrei-
chende Informationsversorgung des Aufsichtsrats. 

Die Mitglieder des Aufsichtsrats sind dem Unternehmen-
s interesse verpflichtet und haben Interessenkonflikte, 
in sbeson dere solche, die aufgrund einer Beratung oder 
Organfunktion bei Kunden, Lieferanten, Kreditgebern, 
 Kreditnehmern oder sonstigen Dritten entstehen können, 
unverzüglich dem Vorsitzenden des Aufsichtsrats offen zu 
legen.

Für die Mitglieder des Aufsichtsrats wurde eine D&O-
Gruppen versicherung abgeschlossen. Für Einzelheiten wird 
auf die Angaben im Vergütungsbericht verwiesen.

3.4. Zusammensetzung des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat unterliegt keiner Arbeitnehmermitbestim-
mung. Der Aufsichtsrat wählt aus seiner Mitte einen Vorsitzen-
den und einen Stellvertreter. Bei wesentlichen und nicht nur 
vorübergehenden Interessenkonflikten in der Person eines 
Aufsichtsratsmitglieds soll das betreffende Aufsichtsratsmit-
glied sein Amt niederlegen.

Der Aufsichtsrat bestand im Geschäftsjahr 2020 aus den 
 folgenden Mitgliedern:

Lothar Lanz*

Verena Mohaupt**

Franco Danesi

Magnus Agervald**

*    Vorsitzender des Aufsichtsrats und unabhängiges Mitglied im Sinne von  
Ziffer C.6 Absatz 2 DCGK

** unabhängiges Mitglied im Sinne von Ziffer C.6 Absatz 2 DCGK
 

Der Aufsichtsrat hat am 30. Mai 2018 beschlossen, den Frau-
enanteil im Aufsichtsrat innerhalb von fünf Jahren (also bis 
zum 30. Mai 2023) auf 25 % zu steigern. Diese Quote wurde 
im Geschäftsjahr 2020 erreicht.
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Für die Zusammensetzung des Aufsichtsrats hat sich der Auf-
sichtsrat mit Beschlüssen vom 30. Mai 2018 Ziele gesetzt und 
ein Kompetenzprofil festgelegt. Das Kompetenzprofil wurde 
mit Wirkung ab dem 19. Juni 2019 an die verringerte Anzahl 
der Aufsichtsratsmitglieder und am 22. Dezember 2020 im 
Einklang mit den Empfehlungen des DCGK angepasst. 

Nach dem aktuell gültigen Kompetenzprofil müssen Auf-
sichtsratsmitglieder insgesamt über die zur erfolgreichen 
Wahrnehmung ihrer Aufgaben erforderlichen Kenntnisse, 
Fähigkeiten und fachlichen Erfahrungen verfügen. Jedes 
Aufsichtsratsmitglied achtet darauf, dass ihm für die Wahr-
nehmung des Amtes genügend Zeit zur Verfügung steht. 
Bei der Auswahl der Aufsichtsratsmitglieder soll auf Viel-
falt geachtet werden. Darüber hinaus sollen mindestens 
zwei Aufsichtsmitglieder angemessene internationale Erfah-
rung besitzen und mindestens zwei Aufsichtsratsmitglieder 
sollen keine Organfunktion, Beratungs- oder Vertretungs-
pflichten gegenüber wesentlichen Mietern, Kreditgebern 
oder anderen Geschäftspartnern der Gesellschaft haben. 
Mindestens drei Mitglieder des Aufsichtsrats müssen unab-
hängig sein. Mindestens ein Mitglied des Aufsichtsrats muss 
über Sachverstand auf den Gebieten Rechnungslegung oder 
Abschlussprüfung (§ 100 Abs. 5 AktG) verfügen. Insgesamt 
sollen Aufsichtsratsmitglieder keine Organfunktion oder 
Beratungsaufgaben bei wesentlichen Wettbewerbern des 
Unternehmens wahrnehmen und nicht in einer persönlichen 
Beziehung zu einem wesentlichen Wettbewerber des Unter-
nehmens stehen. Ein Aufsichtsratsmitglied, das keinem Vor-
stand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll in 
der Regel nicht mehr als fünf Aufsichtsratsmandate bei kon-
zernexternen börsennotierten Gesellschaften oder vergleich-
bare Funktionen wahrnehmen, wobei ein Aufsichtsratsvorsitz 
doppelt zählt. Ein Aufsichtsratsmitglied, das außerdem dem 
Vorstand einer börsennotierten Gesellschaft angehört, soll 
neben dem Aufsichtsratsmandat in der Gesellschaft außer-
halb des Konzerns der Vorstandstätigkeit in der Regeln nicht 
mehr als ein weiteres Aufsichtsratsmandat in börsennotierten 
Gesellschaften oder in Aufsichtsgremien von Gesellschaften, 
die vergleichbare Anforderungen stellen, wahrnehmen und 
weder bei der Gesellschaft noch bei einer anderen börsenno-
tierten Gesellschaft außerhalb des Konzerns der Vorstands-
tätigkeit den Aufsichtsratsvorsitz wahrnehmen. Zur Wahl als 
Mitglied des Aufsichtsrats sollen in der Regel nur Kandidaten 
vorgeschlagen werden, die zum Zeitpunkt ihrer Wahl nicht 
älter als 75 Jahre sind.

Nach Ansicht des Aufsichtsrats erfüllt der Aufsichtsrat in sei-
ner derzeitigen Zusammensetzung das Kompetenzprofil. Den 
einzelnen Empfehlungen in Ziffer 5.4.2 Abs. 2 DCGK 2017, 
welche die Benennung von konkreten Zielen für die Zusam-
mensetzung des Aufsichtsrats, die zu berücksichtigenden Kri-
terien für die Zusammensetzung und die Erarbeitung eines 
Kompetenzprofils betreffen, hat die Gesellschaft abgese-
hen von der oben unter Punkt. 1 erklärten Abweichungen 
entsprochen.

3.5.  Arbeitsweise und Zusammensetzung der 
Ausschüsse des Aufsichtsrats

Der Aufsichtsrat verfügte im Geschäftsjahr 2020 über zwei 
ständige Ausschüsse: den Prüfungsausschuss und den Nomi-
nierungsausschuss. Die jeweiligen Ausschussvorsitzenden 
berichten regelmäßig an den Aufsichtsrat über die Arbeit 
der Ausschüsse.

PRÜFUNGSAUSSCHUSS

Gemäß der Geschäftsordnung des Aufsichtsrats besteht der 
Prüfungsausschuss aus drei Mitgliedern. Der Vorsitzende 
des Prüfungsausschusses muss über besondere Kenntnisse 
und Erfahrungen in der Anwendung von Rechnungslegungs-
grundsätzen und internen Kontrollverfahren verfügen sowie 
mit der Abschlussprüfung vertraut sein. Der Vorsitzende des 
Prüfungsausschusses soll unabhängig im Sinne des Deut-
schen Corporate Governance Kodex und weder der Vorsit-
zende des Aufsichtsrats noch ein ehemaliges Mitglied des 
Vorstandes der Gesellschaft sein.

Im Berichtszeitraum hatte der Prüfungsausschuss die folgen-
den Mitglieder:

Verena Mohaupt*

Lothar Lanz

Franco Danesi

* Vorsitzende

Die Vorsitzende des Prüfungsausschusses ist unabhängig und 
kein ehemaliges Vorstandsmitglied der Gesellschaft. Zudem 
verfügt sie über besondere Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Anwendung von Rechnungslegungsgrundsätzen und 
internen Kontrollverfahren und ist mit der Abschlussprüfung 
vertraut. Sie erfüllt damit auch die Voraussetzungen des 
§ 100 Abs. 5 AktG.
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Der Prüfungsausschuss befasst sich insbesondere mit der 
Prüfung der Rechnungslegung, der Überwachung der Wirk-
samkeit des internen Risikomanagementsystems, des inter-
nen Kontrollsystems sowie mit Fragen der Abschlussprüfung 
und der Compliance.

Darüber hinaus beschließt er über die Erteilung des Prü-
fungsauftrags an den Abschlussprüfer, die Festlegung 
von Prüfungsschwerpunkten und über die Vergütung der 
Abschlussprüfer. Zudem überwacht er die Abschlussprü-
fung, insbesondere die erforderliche Unabhängigkeit des 
Abschlussprüfers und der von den Abschlussprüfern zusätz-
lich erbrachten Leistungen. Der Prüfungsausschuss beurteilt 
regelmäßig die Qualität der Abschlussprüfung. 

Im Berichtszeitraum hat der Prüfungsausschuss insgesamt 
vier Sitzungen abgehalten (10. Februar, 3. April, 13. August 
und 9. November 2020), an denen jeweils alle seine jeweiligen 
Mitglieder teilgenommen haben. Aufgrund der stürmischen 
Witterung wurde die Sitzung am 10. Februar 2020 in Form 
einer Videokonferenz abgehalten. Auch die weiteren Sitzun-
gen im Laufe des Jahres 2020 fanden – bedingt durch die 
COVID-19-Pandemie – als Videokonferenzen statt.

Der Prüfungsausschuss bereitet darüber hinaus die 
Beschlüsse des Aufsichtsrats über den Jahresabschluss und 
den Konzernabschluss vor. Zu diesem Zweck beschäftigt sich 
der Prüfungsausschuss intensiv mit dem Jahresabschluss, 
dem Konzernabschluss und dem zusammengefassten Lage-
bericht. Der Prüfungsausschuss befindet sich im regelmäßi-
gen Austausch mit dem Abschlussprüfer, insbesondere im 
Hinblick auf den Prüfungsbericht und dessen Feststellungen, 
und gibt Empfehlungen an den Aufsichtsrat.

NOMINIERUNGSAUSSCHUSS

Die Mitglieder des Vergütungsausschusses bilden den 
 Nominierungsausschuss des Aufsichtsrats. Dementspre-
chend setzte sich der Nominierungsausschuss im Berichts-
zeitraum wie folgt zusammen:

Lothar Lanz*

Verena Mohaupt

Franco Danesi

* Vorsitzender

Der Nominierungsausschuss bennent dem Aufsichtsrat 
geeignete Kandidaten für dessen Vorschläge an die Haupt-
versammlung zur Wahl von Aufsichtsratsmitgliedern.

4.  ZIELGRÖSSEN FÜR FRAUEN AUF 
FÜHRUNGSEBENEN

Auch der Vorstand achtet bei der Besetzung von Führungs-
positionen auf Diversität und strebt insbesondere eine ange-
messene Berücksichtigung von Frauen an, ohne dabei vom 
vorrangigen Grundsatz abzuweichen, wonach eine Person 
alleine deshalb empfohlen, nominiert, angestellt oder beför-
dert werden sollte, weil sie fachlich und persönlich am besten 
für die entsprechende Aufgabe geeignet ist. Am 30. Mai 2018 
hat der Vorstand gemäß § 76 Abs. 4 AktG als Zielgröße für 
den Anteil von Frauen in den ersten beiden Führungsebe-
nen unterhalb des Vorstands auf 30 % festgelegt. Als Umset-
zungsfrist wurden fünf Jahre (also bis zum 30. Mai 2023) fest-
gelegt. Der Vorstand fördert die Zielerreichung durch eine 
langfristige Planung. Zum Ende des Geschäftsjahres 2020 lag 
der Frauenanteil in der ersten Führungsebene (das heißt auf 
Ebene der Senior Vice Presidents) bei 0 % und bei 22 % in der 
zweiten Führungsebene (das heißt auf Ebene der Vice Presi-
dents). Der Rückgang des Frauenanteils im Vergleich zum letz-
ten Geschäftsjahr ist durch interne Beförderungen, die nach 
dem Leistungsprinzip vorgenommen worden sind, zu erklä-
ren. So ist insbesondere Brigitte Wittekind zum 1. Januar 2020 
von der ersten Führungsebene in den Vorstand aufgerückt. 

5. HAUPTVERSAMMLUNG UND AKTIONÄRE

Das Grundkapital der Gesellschaft ist zum 31. Dezember 2020 
eingeteilt in 29.050.104 auf den Inhaber lautende, nennwert-
lose Stückaktien. Alle Aktien sind Stam maktien ohne Vor-
zugsrechte, so dass jede Aktie ihrem Inhaber eine Stimme 
gewährt. Die Aktionäre der Gesellschaft nehmen ihre Rechte 
im Rahmen der gesetzlich und satzungsmäßig vorgesehenen 
Möglichkeiten vor oder während der Haupt versammlung der 
Gesellschaft wahr und üben dabei ihr Stimmrecht aus. Jeder 
Aktionär ist berechtigt, an der Haupt versammlung teilzu-
nehmen, das Wort zu Gegenständen der Tagesordnung zu 
ergreifen und sachbezogene Fragen und Anträge zu stel-
len. Bei aufgrund der COVID-19-Pandemie  virtuell durchge-
führten Hauptversammlungen sind diese Rechte gesetzlich 
eingeschränkt.

Der Vorstand legt der Hauptversammlung den Jahresab-
schluss, den Konzernabschluss und den zusammengefass-
ten Lagebericht der Gesellschaft und des Konzerns vor. Die 
Hauptversammlung entscheidet über die Gewinnverwen-
dung sowie die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat und 
wählt die Aufsichtsratsmitglieder der Gesellschaft sowie den 
Abschlussprüfer. Darüber hinaus entscheidet die Hauptver-
sammlung über den Inhalt der Satzung.
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Beschlüsse der Hauptversammlung werden gemäß den Rege-
lungen der Satzung grundsätzlich mit einfacher Mehrheit der 
abgegebenen Stimmen und, soweit eine Kapitalmehrheit 
erforderlich ist, mit einfacher Mehrheit des bei der Beschluss-
fassung vertretenen Grundkapitals gefasst, sofern nicht nach 
zwingenden gesetzlichen Vorschriften eine höhere Mehrheit 
erforderlich ist. 

Die ordentliche Hauptversammlung der Gesellschaft findet 
innerhalb der ersten sechs Monate des Geschäftsjahres statt 
und wird grundsätzlich durch den Vorstand einberufen. Bei 
der Einberufung entscheidet der Vorstand, ob die Hauptver-
sammlung am Sitz der Gesellschaft, am Sitz einer deutschen 
Wertpapierbörse oder in einer deutschen Stadt mit mehr als 
100.000 Einwohnern stattfindet.

Die nächste ordentliche Hauptversammlung wird am 17. Juni 
2021 in Berlin stattfinden. Die entsprechende Tagesordnung 
und die für die Hauptversammlung benötigten Berichte und 
Unterlagen werden auf der Internetseite der Gesellschaft 
veröffentlicht. Aufgrund der COVID-19-Pandemie wird die 
Hauptversammlung wie im vergangenen Jahr als virtuelle Ver-
anstaltung ohne physische Präsenz der Aktionäre oder ihrer 
Bevollmächtigten stattfinden. 

6.  MELDEPFLICHTIGE EIGENGESCHÄFTE 
VON FÜHRUNGSKRÄFTEN

Die Mitglieder des Vorstands und des Aufsichtsrats sowie 
alle ihnen nahestehende Personen sind gemäß Art. 19 der 
 Verordnung (EU) 596 / 2014 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch 
(Marktmissbrauchsverordnung) verpflichtet, der Gesell-
schaft Eigengeschäfte in Aktien oder damit verbundenen 
Finanz instrumenten zu melden, soweit ein Schwellenwert 
von jährlich EUR 20.000 überschritten ist. Die Meldungen 
sind jeweils unverzüglich, spätestens aber innerhalb von drei 
Geschäftstagen nach dem Datum des Geschäfts vorzuneh-
men.  Alle Meldungen werden durch die Gesellschaft unter 
https://www.home24.com/websites/homevierundzwanzig/ % 
20German/4500/news.html veröffentlicht.

7.  WEITERE INFORMATIONEN FÜR DEN 
KAPITALMARKT

Alle Termine, die für Aktionäre, Investoren und Analysten von 
Bedeutung sind, werden am Jahresbeginn für die Dauer des jewei-
ligen Geschäftsjahres im Finanzkalender der Gesellschaft unter 
https://www.home24.com/websites/home vierundzwanzig/Ger-
man/4550/finanzkalender.html ver  öffent licht.

Die Gesellschaft informiert den Kapitalmarkt – also insbeson-
dere Aktionäre, Analysten und Journalisten – nach einheitli-
chen Kriterien. Die Informationen sind für alle Kapitalmarkt-
teilnehmer transparent und konsistent. 

Insiderinformationen, Stimmrechtsmitteilungen sowie Eigen-
geschäfte von Führungskräften werden von der Gesellschaft 
gemäß den gesetzlichen Bestimmungen bekanntgegeben. 
Alle gesetzlich erforderlichen Mitteilungen und darüber 
hinaus auch Pressemitteilungen sowie Präsentationen von 
Presse- und Analystenkonferenzen werden umgehend auf 
der Internetseite der Gesellschaft unter https://www.home24.
com/websites/homevierundzwanzig/German/4500/news.
html veröffentlicht.
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8.  ÜBERNAHMERECHTLICHE ANGABEN 
GEMÄSS §§ 289A ABS. 1 1, 315A ABS. 1 1  
HGB UND ERLÄUTERNDER BERICHT² 

Im Folgenden werden die nach §§ 289a Abs. 1 1, 315a Abs. 1 1 
HGB erforderlichen Angaben aufgeführt und erläutert.

8.1.  Zusammensetzung des gezeichneten 
Kapitals

Hinsichtlich der Zusammensetzung des gezeichneten  Kapitals 
wird auf die Angaben im Konzernanhang unter Punkt 5.17 
verwiesen.

8.2.  Beschränkungen, die Stimmrechte oder die 
Übertragung von Aktien betreffen

home24 SE hielt zum Ende des Berichtsjahres 2020 insgesamt 
2.735 eigene Aktien, aus denen ihr gemäß § 71b AktG keine 
Rechte zustehen.

8.3.  Beteiligungen am Kapital der Gesellschaft, 
die 10 % der Stimmrechte überschreiten 1

Zum 31. Dezember 2020 bestanden ausweislich der bis zu die-
sem Zeitpunkt vorliegenden Stimmrechtsmitteilungen gemäß 
§ 33 WpHG folgende Beteiligungen am Kapital der Gesell-
schaft, die 10 % der Stimmrechte überschreiten:

 ■ Ari Zweiman, geboren am 15. April 1972: 17,27 % (Zurech-
nung von 5.015.637 Aktien der 683 Capital Partners, 
LP/683 Capital Management, LLC, New York, gemäß   
§ 34 WpHG)

Die von der Gesellschaft veröffentlichten Stimmrechtsmittei-
lungen sind unter https://www.home24.com/websites/home-
vierundzwanzig/German/4500/news.html abrufbar.

8.4.  Gesetzliche Vorschriften und Bestimmungen 
der Satzung über die Ernennung und 
Abberufung der Mitglieder des Vorstands 
und über die Änderung der Satzung

Gemäß § 7 Abs. 1 der Satzung besteht der Vorstand aus meh-
reren Personen. Der Aufsichtsrat bestimmt die Zahl der Mit-
glieder des Vorstands. Der Aufsichtsrat bestellt die Mitglieder 
des Vorstands auf Grundlage der Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 
und Art. 46 SE-Verordnung, §§ 84, 85 AktG und § 7 Abs. 3 der 
Satzung für eine Amtszeit von höchstens fünf Jahren; Wieder-
bestellungen sind zulässig. Der Aufsichtsrat ist berechtigt, die 
Bestellung eines Vorstandsmitglieds aus wichtigem Grund zu 
widerrufen (vgl. Art. 9 Abs. 1, Art. 39 Abs. 2 SE-Verordnung, 
§ 84 AktG).

Änderungen der Satzung beschließt die Hauptversammlung. 
Sofern nicht nach zwingenden gesetzlichen Vorschriften oder 
der Satzung eine höhere Mehrheit erforderlich ist, werden 
Beschlüsse der Hauptversammlung gemäß § 20 der Satzung 
mit einfacher Mehrheit der abgegebenen Stimmen und, 
soweit eine Kapitalmehrheit erforderlich ist, mit einfacher 
Mehrheit des bei der Beschlussfassung vertretenen Grund-
kapitals gefasst. Das in § 103 Abs. 1 Satz 2 AktG vorgesehene 
Mehrheitserfordernis ist von dieser Regelung unberührt.

Nach § 11 Abs. 5 der Satzung ist der Aufsichtsrat ermächtigt, 
Änderungen und Ergänzungen der Satzung zu beschließen, 
die nur die Fassung betreffen. Zudem ist der Aufsichtsrat 
ermächtigt, die Fassung der Satzung nach Durchführun-
gen von Kapitalerhöhungen aus Genehmigten Kapital bzw. 
Bedingten Kapital oder nach Ablauf der entsprechenden 
Ermächtigungs- bzw. Options- und Wandlungsfristen ent-
sprechend anzupassen (§ 4 Abs. 3, 4, 7 und 8 der Satzung).

¹ Normen jeweils in der Fassung vor Inkrafttreten des ARUG II gemäß Art. 83 Abs. 1 EGHGB.

²  Die übernahmerechtlichen Angaben nach §§ 289a Abs. 11, 315a Abs. 11 HGB sind Bestandteil  
des zusammengefassten Lageberichts und bilden zugleich einen Teil des Corporate Governance 
Berichts mit der Entsprechenserklärung.
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8.5.  Befugnisse des Vorstands, Aktien 
auszugeben oder zurückzukaufen

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung des 
Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt bis zu 
EUR 70.864 durch Ausgabe von bis zu 70.864 auf den Inhaber 
lautende Stückaktien gegen Bareinlagen zu erhöhen (Geneh-
migtes Kapital 2015/II). Das Bezugsrecht der Aktionäre ist 
ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital 2015/II dient der 
Erfüllung von Erwerbsrechten (Optionsrechten), die von der 
Gesellschaft vor ihrer Umwandlung in eine Aktiengesell-
schaft an gegenwärtige oder ehemalige Geschäftsführer der 
Gesellschaft im Zeitraum von 1. Oktober 2011 bis einschließ-
lich 31. Dezember 2014 gewährt bzw. zugesagt worden sind, 
und Aktien aus dem Genehmigten Kapital 2015/II dürfen nur 
zu diesem Zweck ausgegeben werden. Der Ausgabebetrag 
beträgt für die bis zu 43 neuen Aktien EUR 1,00 je Aktie, und 
für weitere bis zu 70.821 neue Aktien EUR 36,86 je Aktie. Der 
Vorstand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
den weiteren Inhalt der Aktienrechte und die Bedingungen 
der Aktienausgabe festzulegen. Die Ausgabe von Aktien an 
Mitglieder des Vorstands der Gesellschaft bedarf zusätzlich 
der Zustimmung des Aufsichtsrats.

Der Vorstand ist ermächtigt, das Grundkapital der Gesell-
schaft in der Zeit bis zum 17. Mai 2023 mit Zustimmung 
des Aufsichtsrats einmalig oder mehrmals um insgesamt 
bis zu EUR 113.328  durch Ausgabe von bis zu 113.328 auf 
den Inhaber lautende Stückaktien gegen Sacheinlage zu 
erhöhen (Genehmigtes Kapital 2015/III). Das Bezugsrecht 
der Aktionäre ist ausgeschlossen. Das Genehmigte Kapital 
2015/III dient ausschließlich der Ausgabe von neuen Stück-
aktien zum Zwecke der Erfüllung von Geldforderungen, die 
Geschäftsführern und Mitarbeitern der Gesellschaft oder mit 
ihr verbundener Unternehmen aus den virtuellen Options-
programmen 2010 und 2013/2014 (zusammen das Virtuelle 
Optionsprogramm) gegen die Gesellschaft gegenwärtig oder 
künftig zustehen, und Aktien aus dem Genehmigten Kapital 
2015/III dürfen nur zu diesem Zweck ausgegeben werden. Der 
Ausgabebetrag beträgt für die bis zu 113.328 neuen Aktien 
EUR 1,00 je Aktie. Die Einlagen auf die neuen Aktien wer-
den durch Einbringung der Geldforderungen erbracht, die 
den Optionsinhabern aus dem Virtuellen Optionsprogramm 
gegen die Gesellschaft zustehen. Der Vorstand ist ermäch-
tigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats den weiteren Inhalt 
der Aktienrechte und die Bedingungen der Aktienausgabe 
festzulegen. Die Ausgabe von Aktien an Mitglieder des Vor-
stands der Gesellschaft bedarf zusätzlich der Zustimmung 
des Aufsichtsrats. 

Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 2.429.819 
durch Ausgabe von bis zu 2.429.819 auf den Inhaber lauten-
den Stückaktien bedingt erhöht („Bedingtes Kapital 2019“). 
Das Bedingte Kapital 2019 dient ausschließlich der Bedienung 
von Bezugsrechten, die den Bezugsberechtigten aufgrund 
der Ermächtigung der Hauptversammlung vom 10. März 2017, 
geändert durch die Beschlüsse der Hauptversammlungen 
vom 28. Juli 2017, 24. Mai 2018, 19. Juni 2019 und 3. Juni 2020 
im Rahmen des LTIP 2019 (bzw. unter der vorherigen Bezeich-
nung LTIP 2017) gewährt wurden. Die Bezugsaktien werden 
zum geringsten Ausgabebetrag von EUR 1,00 ausgegeben. 
Die Einlagen auf die Bezugsaktien werden durch die Einbrin-
gung von Vergütungsansprüchen der Bezugsberechtigten 
aus den ihnen gewährten Performance Shares im Wege der 
Sacheinlage erbracht. Die bedingte Kapitalerhöhung wird nur 
insoweit durchgeführt, wie nach Maßgabe des Beschlusses 
der Hauptversammlung vom 10. März 2017, geändert durch 
die Beschlüsse der Hauptversammlungen vom 28. Juli 2017, 
24. Mai 2018, 19. Juni 2019 und 3. Juni 2020, Performance 
Shares ausgegeben wurden, die Bezugsberechtigten von 
ihrem Ausübungsrecht in vertragsgemäßer Weise Gebrauch 
machen und die Gesellschaft die Bezugsrechte weder durch 
eigene Aktien noch durch eine Geldzahlung erfüllt. Die neuen 
Aktien nehmen vom Beginn des Geschäftsjahres, in dem die 
Ausgabe erfolgt, am Gewinn teil; abweichend hiervon neh-
men die neuen Aktien von Beginn des dem Entstehungs-
geschäftsjahr vorhergehenden Geschäftsjahres am Gewinn 
teil, falls die Hauptversammlung über die Verwendung des 
Bilanzgewinns des dem Entstehungsgeschäftsjahr vorherge-
henden Geschäftsjahres noch keinen Beschluss gefasst hat.

Nach teilweiser Ausübung einer entsprechenden Ermäch-
tigung der Hauptversammlung vom 3. Juni 2020 durch 
Beschlüsse von Vorstand und Aufsichtsrat vom 8. Dezember 
2020 ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital in der 
Zeit bis zum 2. Juni 2025 mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
um bis zu insgesamt EUR 10.379.483 durch Ausgabe von bis 
zu 10.379.483 neuen, auf den Inhaber lautenden Stückaktien 
gegen Bar- und/oder Sacheinlagen einmalig oder mehrmals 
zu erhöhen („Genehmigtes Kapital 2020“). Den Aktionä ren 
ist grundsätzlich ein Bezugsrecht einzuräumen. Der Vor-
stand ist ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
das  Bezugsrecht der Aktionäre in den in der Ermächtigung 
erläuterten Fällen auszuschließen. Der Vorstand ist ferner 
ermächtigt, die weiteren Einzelheiten der Kapitalerhöhung 
und ihrer Durchführung mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
festzulegen; dies umfasst auch die Festlegung der Gewinn-
anteilsberechtigung der neuen Aktien, welche abweichend 
von  Artikel 9 Abs. 1 lit. c) i) SE-Verordnung in Verbindung mit 
§ 60 Abs. 2 AktG auch für ein bereits abgelaufenes Geschäfts-
jahr festgelegt werden kann.
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Das Grundkapital der Gesellschaft ist um bis zu EUR 10.774.773 
durch Ausgabe von bis zu 10.774.773 neuen, auf den Inha-
ber lautenden Stückaktien (Stammaktien) bedingt erhöht 
(„Bedingtes Kapital 2020“). Das Bedingte Kapital 2020 dient 
der Gewährung von Aktien bei der Ausübung von Wandlungs- 
oder Optionsrechten bzw. bei der Erfüllung von  Wandlungs- 
oder Optionspflichten an die Inhaber bzw.  Gläubiger von 
Wandelschuldverschreibungen, Optionsschuldverschrei-
bungen, Genussrechten und/oder Gewinnschuldverschrei-
bungen (bzw. Kombinationen dieser Instrumente) (nachste-
hend gemeinsam „Schuldverschreibungen“), die aufgrund 
des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung 
vom 3. Juni 2020 ausgegeben worden sind. Die Ausgabe der 
neuen Aktien erfolgt zu dem nach Maßgabe des Ermächti-
gungsbeschlusses der Hauptversammlung vom 3. Juni 2020 
jeweils festzulegenden Wandlungs- oder Optionspreises. Die 
bedingte Kapitalerhöhung wird nur insoweit durchgeführt, 
wie Inhaber bzw. Gläubiger von Schuldverschreibungen, die 
von der Gesellschaft oder einer von der Gesellschaft abhän-
gigen oder in ihrem unmittelbaren oder mittelbaren Mehr-
heitsbesitz stehenden Gesellschaft,  aufgrund des Ermächti-
gungsbeschlusses bis zum 2. Juni 2025 ausgegeben bzw. 
garantiert werden, von ihren Wandlungs- oder Options-
rechten Gebrauch machen bzw.  Wandlungs- oder Options-
pflichten aus solchen Schuldverschreibungen erfüllen oder 
soweit die Gesellschaft anstelle der Zahlung des fälligen 
Geldbetrags Aktien der Gesellschaft gewährt und soweit 
die Wandlungs- oder Optionsrechte bzw. Wandlungs- oder 
Optionspflichten nicht durch eigene Aktien, durch Aktien 
aus genehmigtem Kapital oder durch andere Leistungen 
bedient werden. Die neuen Aktien nehmen von dem Beginn 
des Geschäftsjahrs an, in dem sie entstehen, und für alle nach-
folgenden Geschäftsjahre am Gewinn teil. Der Vorstand ist 
ferner ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats die wei-
teren Einzelheiten der Durchführung der bedingten Kapital-
erhöhung festzusetzen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
18. Mai 2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
eigene Aktien nach Maßgabe der folgenden Bestimmungen 
zu erwerben: Die Ermächtigung gilt bis zum 30. Juni 2022 
und ist auf den Erwerb von 33.282 oder – falls dieser Wert 
geringer ist – auf bis zu 10 % des zum Zeitpunkt der Ausübung 
der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals beschränkt. 
Der Erwerb darf nur zu einem Gegenwert von EUR 24,14 
je Aktie erfolgen. Der Vorstand ist zudem ermächtigt, die 
 eigenen Aktien einzuziehen, ohne dass die Einziehung und 
ihre Durchführung eines weiteren Hauptversammlungsbe-
schlusses bedürfen. Der Vorstand ist gemäß § 237 Abs. 3 Nr. 
3 AktG ermächtigt, die Ausgabe der Zahl der Aktien in der 
Satzung entsprechend anzupassen. Die Einziehung kann auch 
mit einer Kapitalherabsetzung verbunden werden; in diesem 
Fall ist der Vorstand ermächtigt, das Grundkapital um den auf 
die eingezogenen Aktien entfallenden anteiligen Betrag des 
Grundkapitals herabzusetzen.

Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung vom 
24. Mai 2018 ermächtigt, mit Zustimmung des Aufsichtsrats 
bis zum 24. Mai 2023 unter Wahrung des Gleichbehandlungs-
grundsatzes (Artikel 9 Abs. 1 lit. c) ii) SE-Verordnung in Ver-
bindung mit § 53a AktG eigene Aktien der Gesellschaft bis 
zu insgesamt 10 % des zum Zeitpunkt der Beschlussfassung 
oder – falls dieser Wert geringer ist – des zum Zeitpunkt der 
Ausübung der Ermächtigung bestehenden Grundkapitals 
der Gesellschaft zu erwerben. Unter näher dargestellten Vor-
aussetzungen ist der Vorstand insoweit auch befugt, Eigen-
kapitalderivate beim Erwerb eigener Aktien einzusetzen. Die 
aufgrund dieser Ermächtigung erworbenen Aktien dürfen 
zusammen mit anderen eigenen Aktien der Gesellschaft, wel-
che die Gesellschaft bereits erworben hat und noch besitzt 
oder ihr nach Artikel 5 SE-Verordnung in Verbindung mit 
den §§ 71a ff. AktG zuzurechnen sind, zu keinem Zeitpunkt 
10 % des jeweiligen Grundkapitals der Gesellschaft über-
steigen. Diese Ermächtigungen können einmal oder mehr-
mals, ganz oder in Teilbeträgen, in Verfolgung eines oder 
mehrerer  Zwecke durch die Gesellschaft, aber auch durch 
 Konzernunternehmen oder von Dritten für Rechnung der 
Gesellschaft oder der Konzernunternehmen ausgeübt wer-
den. Die Ermächtigung darf nicht zum Zwecke des Handels 
in eigenen Aktien ausgenutzt werden.
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Der Vorstand ist durch Beschluss der Hauptversammlung 
vom 24. Mai 2018 ermächtigt, die von der Gesellschaft bereits 
gehaltenen eigenen Aktien sowie die aufgrund der vorste-
henden Ermächtigung erworbenen eigenen Aktien neben 
einer Veräußerung über die Börse oder mittels eines Ange-
bots an alle Aktionäre auch in der Ermächtigung im Einzelnen 
beschriebenen, weiteren Weisen zu verwenden, wobei das 
Bezugsrecht der Aktionäre unter bestimmten, in der Ermäch-
tigung näher beschriebenen Voraussetzungen ausgeschlos-
sen ist.

8.6.  Wesentliche Vereinbarungen der Gesell
schaft, die unter der Bedingung eines 
Kontrollwechsels infolge eines Über nahme
angebots stehen

Der zwischen der home24 SE und SevenVentures GmbH 
bestehende Medienleistungsvertrag sieht eine Kündigungs-
möglichkeit aus wichtigem Grund für die SevenVentures 
GmbH vor, wenn die RTL Group S.A. und/oder ein mit dieser 
verbundenes Unternehmen im Sinne des § 15 AktG bzw. die 
RTL2 Fernsehen GmbH & Co. KG direkt oder indirekt jeweils 
einzeln oder gemeinsam mehr als 50 % des Stammkapitals 
und/oder der Stimmrechte an home24 SE erlangt.

Im Übrigen enthalten die Vereinbarungen zur Nutzung von 
Google Online Marketing Produkten Bestimmungen, wonach 
ein Kontrollwechsel anzeigepflichtig ist und ein Kündigungs-
recht begründet. Darüber hinaus sehen die Vereinbarungen 
mit den Anbietern zur Kreditkartenzahlung Informationsver-
pflichtungen im Falle des Inhaberwechsels bei der home24 SE 
vor.

8.7.  Entschädigungsvereinbarungen der 
Gesellschaft, die für den Fall eines Über
nahme angebots mit den Mitgliedern 
des Vorstands oder mit Arbeitnehmern 
getroffen sind

Es bestehen keine entsprechenden Ent schä digungs ve r- 
einbarungen.
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